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Fraktionsauftrag SVP betreffend Einschränkung der geplanten Grossraubtieransiedlung (Erstunterzeichner Rauch) 

 

Im Sommer 2025 hat der Kanton Graubünden beim BAFU einen Antrag für die Aussetzung von zwei Luchsen gestellt. Die 

vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 25. November 2025 erteilte Bewilligung basiert auf der Annahme, dass die ökologi-

schen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Ansiedlung erfüllt sind. 

Die SVP Fraktion kann diese und mögliche zukünftige Ansiedlungen aus verschiedenen Überlegungen nicht unterstützen. 

Für die SVP stellt sich klar die Frage, ob die gesellschaftlichen und politischen Voraussetzungen in der aktuellen Situation 

erfüllt sind, denn ein im November 2025 publiziertes Sorgenbarometer Graubündens zeigt: Für 35,4 Prozent der Befragten 

gehört die Präsenz der Grossraubtiere zu den fünf wichtigsten Problemen in Graubünden. 

Zudem ist die Bündner Landwirtschaft und vor allem die Alpwirtschaft in unserem Kanton  in den letzten Jahren immer stärker 

von Angriffen durch Grossraubtiere zu Schaden gekommen. Dies hat dazu geführt, dass immer mehr Alpen weniger lang oder 

gar nicht mehr bestossen werden. Dies hat für die Alp- und Landwirtschaft sowie auch für den Tourismus negative Auswirkun-

gen. 

Der Bund schreibt im Konzept Luchs Schweiz: «Sind die Luchsbestände gering oder mittelgross, halten sich die Schäden an 

Kleinvieh, insbesondere an Schafen, in engen Grenzen. Hohe Luchsdichten können allerdings zu einer Häufung von Übergriffen 

führen und einzelne Schafhalter können stark betroffen sein. Parallel dazu können Reh- und Gämsbestände regional spürbar 

reduziert werden.» 

Mit einer Aussetzung von Luchsen wird künstlich der Luchsbestand erhöht, was unvermeidlich zu mehr Schaden an Nutztieren 

führen wird. Dies ist in der aktuellen problematischen Situation im Umgang mit Grossraubtieren schlicht nicht vertretbar, denn 

der Druck auf die Alpwirtschaft ist durch die schnelle Zunahme der Wolfsbestände bereits sehr hoch. 

Eine Aussetzung von Grossraubtieren ohne vollumfängliche Prüfung der regionalen Auswirkungen widerspricht dem Vorsor-

geprinzip, dem Interessenabwägungsgebot und den Grundsätzen der kooperativen Konfliktprävention, wie sie das Jagdrecht 

und die Bundesverfassung vorsehen. 

 

Die SVP beauftragt die Regierung: 

 

1. Auf die Ansiedlung weiterer Grossraubtiere in Graubünden wird verzichtet, sobald eine Zunahme an Schäden für die Land-

wirtschaft, Bevölkerung und Tourismus nicht ausgeschlossen sowie die gesellschaftliche und politische Akzeptanz nicht 

systematisch und transparent erhoben werden können. 

2. Im konkreten Fall der Ansiedlung der Luchse in der Surselva soll beim BAFU eine Neubewertung der Bewilligung verlangt 

werden, falls die Kriterien der gesellschaftlichen und politischen Akzeptanz nicht nachgewiesen werden können. 

3. Langfristig ist in Graubünden eine Grossraubtierdichte im unteren schweizerischen Mittel anzustreben. 
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